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Göttliches Reacht nach den Iutherischen
Bekenntnissch riften
Der Kirchenkampf und der Wiederautfbau der zerstörten kirchlichen
Ordnung nach dem Kriege beide kirchengeschichtliche Ereignisse
haben die Lebensleistung des Jubilars entscheidend bestimmt haben
die rage nach Möglichkeit, Inhalt und Grenzen eınes evangelischen
Kirchenrechts dringlich gemacht; ob und wWwIıe darin der Begriff des
göttlichen Rechtes verwandt werden darf, ıst His heute strittig. ' Die
römische Tradition gebraucht ıhn unbedenklich; das ist eın Hauptgrund
dafür, daß er dem heutigen Protestantismus verdächtig vorkommt. In
der Tat sind Ursprung und Grenzen des Begrifts unbestimmt. Gratian
sSeiz Im Decret göttliches und natürliches Recht gleich und versteht die-
ses als eine unveränderliche Ordnung, die oftt der Schöpfer der Welt
eingepflanzt hat, Vo der deshalb der Bestand der Welt abhängt und
der die unveränderlichen Flemente menschlichen Denkens und Emp-
findens entsprechen.
Dabei hatte schon Augustin den VvVon Gratian übernommenen Satz
(dist Ö, G, geprägt „Wır haben das göttliche Recht In der Heiligen
Schrift“ (Divinum IUS In scripturis divinis habemus). Gewiß lauern tür
das evangelische Verständnis des göttlichen Rechtes nıcht nUur in seiner
Gleichsetzung mit dem Naturrecht Gefahren, sondern auch In dieser
biblizistischen Begründung. Werden damit nicht Altes Testament und
Nevues Testament auf dieselbe Stute gestellt, Gesetz und Evangelium
nivelliert? Jq, gewinnt dadurch nıcht das alt+estamentliche Gesetz das
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Übergewicht über die evangelische Heilsbotschaft? Fs gibt Frschei-
NUNgEN In der miHelalterlichen Hierarchie und In der orthodoxen
tormierten Tradition, die solche Befürchtungen bestätigen. Und vor
allem: Wird evangelischer Glaube nıcht als Gesetzesreligion miß-
verstanden, wenn inan ıhn eine Heilige Schrift bindet, deren Wei-
SUNgEN den Charakter göttlichen Rechtes an sich tragen?

VE
Die lutherische Reformation hat sowohl eine hierarchische Institutio-
nalisierung wWIe das biblizistische Mißverständnis des göttliches Rechtes
aufgehoben. Sie hat gerade uch In ihren grundlegenden Bekenntnis-
schritten renzen gesetTzft, außerhalb derer eın göttliches Recht nıcht
behauptet werden kann. Deshalb sind die Aussagen der Bekenntnis-
schritten darüber, Wd5S In der kirchlichen Tradition nicht göttlichen
Rechts ist, also In der Behauptung eiınes göttlichen Rechtes eine
kirchliche Rechtsanmaßung liegt, In UNnserer Lage von besonderer Wich-
tigkeit. Es ıst nicht eintfach, gesetzliche Forderungen mit dem Anspruch
aut göttliches Recht in der Kirche geltend machen;: das kann NUur miı+t
einem zitternden Herzen geschehen. Und ıst einfach, jede gesetTz-
lıche Forderung In der Kirche abzuweisen mit der Begründung, gebe
In ihr kein verbindliches göttliches Recht und das bestehende mensch-
liıche sel den wechselnden Bedürtnissen und Wünschen anzupaSSEN.
Als Luther Dezember 520 mıit der Bannandrohungs-
bulle uch das Corpus Juris Canonicı dem Scheiterhaufen überant-
wortefte, Wdar seIin TIun dadurch gerechttertigt, daß das kirchliche Rechts-
buch als ganzes den Anspruch auf göttliche Autorität erhob und den
kirchlichen Gesetzgeber Z Neuschöpfter göttlichen Rechtes machte.
Wo Menschenrecht sich als göttliches Recht ausgibt, MU der rotest
autfstehen und der Protestant Gottes Ehre eitern. Niemand sol|
meinen, wWwenn er das Tue, stehe er außerhalb des Bekenntnisses unserer
Kirche. Wie der Luther Elstertore Wittenberg lIenem f£rühen
Wintermorgen nicht der Zerstörer der Kirche ist, sondern der ailer
ihres erneuvuerien Bekenntnisses, protestiert auch dieses selbst
jedes kirchliche Recht, das sich hne Grund göttliche Vollmacht
aßt MSOo ernsthatter ber hält fest und bekräftigt CS, WOS auf-
grund der Heiligen Schrift t+atsächlich göttlichen Rechtes ıst.
Nehmen wır zunächst jenen rotest ZUr Kenntnis. Er hat uch tür UunsSs
eine grundsätzliche theologische Bedeutung; denn er wendet sich
jeden Mißbrauch des göttlichen Rechtes. FSs ıst weder mıt dem GiUr-



recht gleichzusetzen noch QUuUS irgendwelchen Zuständlichkeiten der
Vergangenheit, und wdren sıie auch biblisch begründet, entnehmen.
Indem Luther das Kanonische Recht verbrannte, hat das Naturrecht
und den Hıstorismus QUS der Kirche vertrieben. Er kennt das bisher
fälschlich genannte göttliche Recht ebenso wıe das natürliche NUr
als eın geschichtliches Recht; dieses ber besitzt keinen Anspruch
aut unveränderliche Gültigkeit, sondern ıst dem Wande!l alles Ge-
schichtlichen unterworten. Das hat Luther von Paulus gelernt. Der hat
iıhm gezeigt, daß das alttestamentliche Gesetz samır seınem göttlichen
Anspruch von Christus außer Kraft gesetzt ıst. uch der Dekalog in
seinem buchstäblich-geschichtlichen Sinne ıst als göttliches Recht nıch+
mehr bindend das lehrt uch Luthers Kleiner Katechismus. Die lurı-
dischen und zeremoniellen Bestandteile des gehen den Christen
nıchts mehr a der Dekalog ıst der Juden Sachsenspiegel. Wenn In der
Christenheit noch eın göttliches Recht gilt, dann ıst e$S nach Luther nicht
QUS iterarischen Urkunden weder QUS kirchlichen Rechtsquellen noch
QUS dem Buchstaben der Heiligen Schrift entnehmen.
FESs geschieht also In Luthers Sinne und ird durch die humanistische
Geschichtswissenschaft Im einzelnen begründet, wWenn Melanchthon In
Augustana und Apologie seIıne theologischen Urteile vorwiegend
historisch-kritisch begründet. Schon Paulus hat kirchliche Ordnungen
geschaften, die er der christlichen Freiheit willen als veränderungs-
würdig ansah und die in der Folgezeit uch verändert worden sind
(Apol 28, S  $ 157) Viele Apostolische Vorschriften zeitlich bedingt
und zeitlich beschränkt (CA 28, m  S 65 ff); erst recht gilt das VvVon den spdä-
teren Canones. Die Geschichte sol|} Lehrmeisterin seIn. Dalß das Abend-
ahl In beiderle! Gestalt von Anfang der Kirche Im Gebrauch WOGT,
ird QUS Paulus und den altkirchlichen Canones bewiesen (CA 22
3 Die schädlichen Folgen des Zölibats werden anhand Von mittel.-
alterlichen vellen illustriert (CA 23, Ö  Q ebenso der „Jahrmarkt“
der mittelalterlichen Votiv- und Stillmessen (CA 24 vgl
8 35—41) In der bisherigen Rechtspraxis rat der Absolutionsglaube
gebührlich zurück und ist erst jetz wieder In sein Recht eingesetzt WOTr-
den (CA 25 Q 2 Menschliche Tradition und Zeremonien SIN  d Im Laute
der Kirchengeschichte In ımmer Mannigfaltigkeit eingeführt WOTr-
den und haben die Gewissen belastet (CA 26, 1-17, Das
Mönchtum hat Im Lautfe seiıner Geschichte rOTZ wiederholter er
Ansätze unerträgliche Mißstände nach sich GEZOYEN und Unrecht
beschönigt (CA 27, S  5 1-17, 8



Wır sehen: Der Rückblick auf die Geschichte welıst die fortschreitende
Verderbnis der Kirche auf; iıhre reinen Ursprünge ind verschüttet. Das
lutherische Bekenntnis leitet eiıne Reinigungsaktion ein, In der eine Fülle
Vo Traditionen und ıTen hinweggeftegt werden. Sie ird im einzelnen
nıcht radikal durchgeführt wWIe be] den gleichzeitigen Bilderstürmern
und den nachftolgenden Kalvinisten; die Kirche ird nıcht nach bib-
ischen der geschichtlichen Idealbildern auf ıhren angeblichen Ur-
zustand zurückgeführt. ber sıie ird gereinigt Von den Ansprüchen
eiınes angemalten göttlichen Rechts; ird in ihr das wahre gO{fT-
lıche Recht Ehren gebracht. Dieses kann im Laute eiıner geschicht-
lichen Entwicklung ZwWdr verdunkelt, ber kann dabei nicht Ver-

ändert werden; Im Glanze göttlicher Würde eiz sich ımmer wieder
durch
Was hat In der abendländischen Kirchengeschichte dem göttlichen Recht
seinen Rang streitig gemacht? Aus welchen Motiven hat sich eın Gegen-
recht Gottes Recht erhoben, QUS welchen Gründen MU jenes
deshalb beseitigt werden? Durchmustern wir, Antwort auf diese
Fragen finden, die zweıte Hälfte der Augustanag, stoßen wır nır-
gends auf eine bloß formale, biblizistische Begründung; auch sIie
vorzuliegen scheint, stehen tiefere Motive dahinter. So eiwad In 22

die beiderle!i Gestalt In lapidarer Kürze auf Befehl und Gebot Christi
zurückgeführt ird (8 1); hier bleibt unausgesprochen, daß nicht der
rituelle Unterschied Inan mülte sONstT Ia uch einen Tisch herum-
sıtzen den eigentlichen Ansto{fß bildet, sondern der Abstand zwischen
rıester und Volk, der überall da autgerissen wird, man den Laien-
kelch ablehnt.
In ird der Zwangszölibat abgelehnt, weil die Ehe autf dem
mandatum De!l (ordinatio Dei) beruht (8 O; S  $ 24) In 27 heif3t eS5

bel der Bekämpfung der Mönchsgelübde inbezug autf die Ehe, sıe se]
IUrIs divinı. Die Lohn- und Opftfermessen gelten als „Profanation“ der
Stiftung Christi (AC 24, 8); auch hier herrscht der Gedanke VOTr, dalß
die Einsetzung durch Christus (institutio Christi; 22, 12) gewisse
kultische Gebräuche und finanzielle Praktiken schlechterdings QUS-

schließe. Und iIm Blick aut die Beichte ird hervorgehoben, daß die
Privatbeichte f  e Ö S | Rechtes un das heißt ott gegenüber
nıcht verpflichtend sS@I (CA 25, 12) Die menschlichen Traditionen der
Kleriker und Mönche, erklärt Melanchthon In (8 seizen die
göttlichen Mandate außer Krafft, die den Hausvater seine Familie,
den Regenten seIn Territorıum binden.



faßt alle diese polemischen Motive und wendet sıie
Ins OSITNVEe lle Rechtsansprüche, die Vo Menschen erhoben werden
und aut menschlicher Autorität beruhen, sind hintfällig, auch wWenn sıe
den Schein der Frömmigkeit sich iragen (8 451) Die Umwandlung
des alttestamentlichen Sabbats in den christlichen Sonntag, die die
Kirche vornahm, ıst nıcht eın Beweis dafür, daß sıe kraft göttlichen
Rechtes gehandelt habe Eine solche Behauptung, die eın Mauptargu-
menft derer bildete, die die Kirche ZU vell göttlichen Rechtes machen
wollten, ist Irrg Sie geht von der talschen Annahme QUS, als beruhe
das mosaische Zeremonialgesetz auf göttlichem Recht und könne NUr

durch dessen Neusetzung verändert worden seIn. Eın solcher Irrtum
aber konnte NUr da entstehen, InNd die Rechtfertigung des Sünders
nıcht richtig lehrte. Wer sIe kennt, weil3, daß ott die Erlangung des
Heils niemals von der Erfüllung zeremonieller Vorschritften abhängig
gemacht hat Göttliches Recht kann niemals die Gewissen Außer-
lıchkeiten binden, die die Glaubensgerechtigkeit und die christliche
Freiheit aufheben (8 61—64)
Rechtssatzungen, die die Freiheit der Gewissen beschränken, dürten
nıcht als göttliches Recht ausgegeben werden; sIe sind vielmehr
gültig (8 69) Jene Freiheit ird dadurch aufgehoben, wenn eın Gesetz
das ZUT Sünde machen will, WO5S keine ıst Durch solche Vorschriften, die
sie mıf ihrer göttlichen Autorität begründeten, haben die kirchlichen
Oberen eiıne gesetzliche Knechtschaft herbeigeführt, die dem Fvan-
gelium widerstreitet. Sie haben das göttliche Mandat dadurch verletzt,
daß SIEe den Zugang ZU Heil vVon der Erfüllung ihrer Forderungen ab-
hängig machten (8 39 {t) Verletzung des göttlichen Rechts heißt nach

Iso nicht, den Buchstaben eines biblischen Gesetzes
verstoßen, sondern das Evangelium andeln. Das geschieht
immer da, INa durch Einhaltung kirchlicher Bestimmungen Genug-

für die Sünden eisten und Verdienste Vor ott erwerben will

Damit steahen wır der positiven S5eıite UnSseres Themas. Was ıst göltf-
liches Recht? Die Augustana antwortet: Was dem Evangelium entspricht
und den Glauben das Evangelium Öördert. bringt klar ZU

Ausdruck, daß der traditionelle.Begriff des göttlichen Rechtes In die-
se Zusammenhang eigentlich nicht mehr Platze se| (8 UnNn-
dum evangelium SCU, UT loquuniur, de \ıure divino). Das Bekenntnis e_

den Begriff fast überall S daß es Vo mandatum Del redet Das



göttliche Mandatswort greift über den Rechtsanspruch weiıt hinaus; es
ıst das Worft, durch das ott In Gesetz und Evangelium dem Men-
schen wirksam ätig ist. Dieses Wort ıst gemeint der Stelle, da
grundsätzlich die Gewalt der Kirche und damit das In ihr geltende
göttliche Recht definiert: Ecclesiastica (potestas) 5 U
habet evangelii docend! el sacramentTa administrandi 8 12) Das gOft-
liche Recht sich in der Christenheit durch unier den Gnadenwir-
kungen der Evangeliumsverkündigung und der Sakramentsverwaltung.
Diese Durchsetzung geschieht rein QUS göttlicher Autorität, hne die
direkte Anwendung menschlicher Rechtsgewalt: sıne VI humana, sed
verbo (8 21) Und wenn diese Autorität außer Kraft geseizt werden soll
durch menschliche Rechtsanmaßung, sich das göttliche Recht
durch Im Widerspruch der gläubigen Gemeinde. Wie sıe durch dieses
Recht EZWUNGgEN ist, die verkündigte Wahrheit gehorsam anzunehmen
(8 22), hat siIe uch „das göttliche Mandat, das den Gehorsam VeT-
bietet“ (8 23), Irrlehre durch Predigt der Rechtssetzung der kirch-
lıchen Oberen verbreitet wird.
Das göttliche Recht In der Kirche hat mıiıt dem Hei|l tun FSs be
gründet nıcht das Heil, es vermittelt nicht, ber sichert seinen Voll-
ZUGg iIm kirchlichen Handeln. ESs wehrt ab, menschliche Ansprüche
den Glauben sich binden, die christliche Freiheit sich unterwerten
wollen. Es bindet die Kirche In ihrem Handeln ausschließlich den
Heilswillen, den ott in seinem Worte niedergelegt, die Heilsmittel,
die er damit gestiftet hat Daneben INa die Kirche ihrerseits Ord-
NUNgen erlassen, denen Man „um der Liebe und des Friedens willen g -
horchen“ soll, die aber die Gewissen nicht belasten und darum nicht
den Anspruch auf Unveränderlichkeit erheben dürfen (8 55 ff) Das
göttliche Recht ber fordert, daß 65 be] den kirchlichen Gesetzen, auch
etiwa beim Aposteldekret VoO Act 15, autf „den beständigen Willen des
Evangeliums“ ankommt (8 66) Fr MU gewahrt bleiben, weil er mıit dem
göttlichen Recht ıdentisch ıst
Das göttliche Recht ist der Heilswille Gottes, WIEe er sich In der rechten
Verkündigung der Kirche un ihrer rechten Verwaltung der Sakramente
ausspricht. Der Schutz der reinen Lehre ıst darum eine Hauptfunktion
des göttlichen Rechtes. Er ird nıcht durch „menschliche Gewalt“ (8 23)
durch menschliche Lehr- und Rechtssatzungen wahrgenommen, sondern
durch das Mitte! pneumatischer Entscheidungen, die die Gewalt des
Wortes Gottes herbeizwingt: durch die rechte Predigt also, die „eine
Vo Evangelium abweichende Lehre verwirft“ (8 21), und durch die



Flucht und Ablehnung, mıit der die Gemeinde sich den falschen Pro-
pheten entzieht (8
uch die Sakramentsverwaltung ird durch das göttliche Recht bewirkt
und zugleich gesichert. ott (Christus) hat die Sakramente eingesetzt;
das Mandatsworft, unier dem das Sakrament immer wieder geschieht,
ist eın Urwort göttlichen Rechts. „Die Sakramente und das Wort sind
wirksam der Anordnung und des Mandats Christi willen“ CA8,82);
Anordnung (ordinatio) und Mandat, uch Einsetzung (institutio, 22,

12) sind die Manifestationen des göttlichen Rechts In der Kirche. Im
Gegensatz menschliche Rıten haben die Sakramente ihr Wesen
daher, daß sIe „emn göttliches Mandat haben“ und ıhnen „eine Gnaden-
verheißung beigegeben ıst  4 (Apol 13; 6} Das Stittungswort, auf dem
die Einsetzung des Sakraments beruht, ıst zugleich das Heilswort, auf
das der Glaube sich gründet. Und wenn in der Konsekration das Stit-
iungswort rezıitiert wird, stellt sich nıcht NUur der Zusammenhang her
zwischen der Stiftungshandlung und dem gegenwärtigen sakramen-
talen Geschehen, sondern dieses ırd zugleich als eın Heilsgeschehen
proklamiert.
Die Apologie Zzahlt als Sakramente Taute, Herrenmahl un Absolution
aut (Apol 13, 4 Be| ihnen ıst das Stittungswort zugleich Gnadenwort
(be! der Absolution ıst das deutlichsten); ihnen maniftestiert sich
also die Gleichsetzung Vo Evangelium un göttlichem Recht Inbezug
auf Taute und Abendmahl hebt L uthers Großer Katechismus mıt dem
Wortcharakter zugleich den Stiftungscharakter besonders hervor: Fs
geht ıihm nıcht nUur darum, daf nach Augustins bekanntem Ausspruch
das Wort das Flement ZU Sakrament „macht“; sondern In dem Fin-
seitzungswort wirkt „Gottes Ordnung und Betehl“ (5 Hauptstück,
die lateinische Übersetzung des Obsopäus sagt rdo et mandatum).
Das Gnadenwort ıst mıiıt dem Stiftungswort unauftlöslich verschlungen.
Das bedeutet auch, daß im Vollzug des Sakraments Übereinstimmung
mıt dem göttlichen Mandat und Heilswirkung untrennbar N-

gehören. Eın nıcht rechtsgültiges, weıl nicht stittungsgemäßes, ıst kein
wirksames Sakrament. Das göttliche Recht, dessen Ausdruck das Man-
dats- un Stittungswort ist, schützt die Heilswirksamkeit des Sakra-
menTs
Im Streit mit Rom ird dieser Tatbestand akut ım Blick auf die Spen-
dung in beiderle!| Gestalt. Sie geschieht nach 22 $  S aufgrund eines
„klaren Betfehls“ Christi (mandatum Domini); keine kirchliche Gewohn-
heit kann dieses Mandat außer Kraft selzen (8 „Christus hat beider-



le] Gestalt eingesetzt, nıcht NMUr tür eiınen Teil, sondern für die
Kirche“, erklärt die Apologie (22; Q Der gaNnzen Kirche das
Sakrament das ıst der Sinn seıner Stifttung (institutum esft; Apol 22
8 4) Keine kirchliche nstanz kann daran eiIwWwOas ändern; mMan kann nıcht
Christi Anordnung eiıner gleichgültigen Sache machen (Apol 22,
S 141) Eine solche Selbstüberhebung und nıcht eiw der rituelle
Unterschied führt die Schmalkaldischen Artikel 45]1, 9 ff) dem
harten Urteil: „Sonderlich verdammen und verfluchen WIr In Gottes
Namen diejenigen, die nıcht allein beide Gestalt lassen anstehen, SOT1-

ern uch gar herrlich daher verbieten, verdammen, ästern als Ketze-
rel und seizen sich damit wider und über Christum, unsern Herrn und
44 X Der Respekt vor dem göttlichen Recht, das sich im Stiftungswillen
Christi maniftestiert, zieht hier die scharfe Trennungslinie zwischen Wıt
tenberg und Kom.
Auch In der Taufe Seiz das Stittungswort göttliches Recht und ıst
gleich heilsschaffendes Gnadenwort; sIe ıst deshalb „gemäß Christ!
Mandat“ spenden (Apol 9 2 Dai3 sie auf „Gottes Gebot und Eın-
setzung“ (Dei mandatum et institutio) beruht, führt dem ernstlichen
und strengen Gebot, „daß WIr Uns mussen +äutfen lassen der sollen
nıcht selig werden“ (Großer Kat., Hauptstück, Das göttliche
Recht, das hinter dem Stittungswort der Tautfe steht, ıst Iso nicht NMNUrT

Gnadenwort, sondern ird uch seinen Verächtern ZUT Drohung des
Gerichts.
Wenn, wWwIe wır hörten, die kirchliche Gewialt auf der Verkündigung des
Evangeliums und der Verwaltung der von Christus eingesetzten Sakra-
menTe beruht (CA 28, C 12; ben 98), ınwieweit gründet sich annn
auch das Amt der Kirche, das diese Dienste wahrnimmt, auf göttlichem
Recht? Institutum est ministerıum ott hat das Predigiamt eingesetzt,
heißt e Die Fxistenz des kirchlichen Dienstamtes gründet sich auf
göttliches Recht Dai3 der ITräger dieses mies rıte VOCGaGLTUS ıst (CA 14),
verändert diese Grundlage nicht Fr wird In eın bestehendes Amt be-
rufen; seine Berutung stiftet nicht das Amt, uch beruht seiıne irksam-
keit nicht auf menschlichen Bemühungen. Vielmehr bedeutet der Satz
über die Gnadenmittel! Wort und Sakrament daß SIe nämlich wirksam
sind propier ordinationem ı mandatum Christi (CA daß auch das
Dienstamt, dem jiene Mitel anvertraut sind, in dieser Stiftung, In diesem
Auftrag wurzelt. Fs ıst nichts hne sie, nichts hne den s+iftenden und
wirkenden Heilswillen, der seiınen Dienst ausgelöst hat und segneft.
Man ırd also tür die Stittung des kirchlichen Amtes kein ailum



geben können. Fs ıst geschaffen gleichzeitig mıf der Einsetzung der
Sakramente, miıt der Aussendung der Aposte!l ZUT Verkündigung des
Evangeliums. Nicht die apostolische Sukzession ıst göttlichen Rechts,
sondern der Dienst Wort und Sakrament, den die Apostel autf sich
g haben und der heute weitergeht. Und die ıhn heute wahr-
nehmen, steahen dafür, daß sie ıh nach göttlichem Recht und stif-
tungsgemäß ausüben.
Die Augustana seiz VOTGQUS, daß das Amt des Dienstes Wort und
Sakrament sich nıcht QUS menschlichen, kaiserlichen Rechten ableitet,
sondern „QUS göttlichen Rechten“ hervorgeht (CA 28, 19; ım Latel-
nischen heifßt mandato evangelıli). Und die Apologie, die die rdi-
nation jienem Dienstamt unbeschwert eın Sakrament nenen möchte
(13, 11 T), führt jedenfalls den auernden Fortbestand des mies autf
göttliches Mandat zurück. In seinem Schmalkaldener Traktat Vo 537
bestätigt Melanchthon dem Amt den Charakter des göttlichen Rechts.
Und wenn er auch gradweise Abstufungen unier den Amtsträgern NUr

aufgrund menschlichen Rechtes gelten lassen will, führt doch die
Ordination, den Frsatz alter tarrer durch NEUE, aufgrund des der
Kirche gegebenen Verkündigungsauftrages auf göttliches Recht zurück
BSLK 489 1)
Dai die Predigt und als ıhr Inbegriff die Absolution ebenso WIe
die beiden Sakramente und das Amt, das ıhnen allen dient, sich auf
göttliches Recht gründet und einem göttlichen Mandat
wird, erscheint vielen In unserer Kirche wenn nıcht unbekannt, doch
unerträglich seIn. och mehr aber widerspricht dem Bewufßtsein
unserer Zeit, dafß uch die Fhe nach UNnseremn Bekenntnis autf göttliches
Recht begründet ıst uch wenn sIe durch einen treien Vertrag zweiler
gleichberechtigter artner zustande kommt ird die Sache heute
Ia ohl allgemein angesehen basiert sIe nıcht auf menschlichem,
sondern auf göttlichem Recht Was heifßt das?
Die Fhe beruht auf göttlichem Mandat; ott hat den Fhestand mit allen
Ehren ausgestaftet (CA 24, 8f) [)as göttliche Stiftungswort (Gen 1,
271), auf das er sich gründet, ıst eın Wort der Schöpfung, nicht des
Heils ber ıst, WIıEe beı Wort und Sakrament Im Bereich des NT, eın
schöpferisches Wort Gott hält durch Fhe und Zeugung die creatio COTN-

tinua Im Gang, sichert den Fortbestand des gefallenen Menschen-
geschlechtes und führt dadurch die Geschichte ihrem Ziele en  gen;
kein Menschengesetz kann ıhm In alledem widerstehen (CA 283 8 8;

Z 571} Im Unterschied aller asketischen Entwertung der Sınn-
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lıchkeit bezeichnet die Apologie ER 8 71) den natürlichen Drang, der
die Geschlechter zueinanderführt, als eine göttliche Ordnung, In der
sich das Stifttungswort verwirklicht und das Recht der Fhe gründet. In-
sofern steht über ıhr eine Verheißung, die sich Zwdar auf natürliche
Gaben beschränkt, sich ber In derselben Weise miıt dem göttlichen
Stiftungswort verbindet, wıe e5 tormal In den neutestamentlichen Heils-
sakramenten der Fall ist; ınsoweiıt nımmt die Apologie keinen Anstof3,
die Fhe ganz nahe die Sakramente rücken (Apol 13 0 147)
Jedenfalls nm die Menschlichkeit des Menschen in ihr besonders
tage (Apol 283 $ 15) Und der Verwandtschaft mıt den Sakramenten
hat uch die Obrigkeit mi+t ihren Amtern Anteil, sofern sIe „eıine
gute Ordnung, Von ott geschaftfen und eingesetzt” (CA 16, 1) eın
göttliches Mandat besitzt.?

Wır fassen Das göttliche Recht umspann In den Iuthe-
rischen Bekenntnissen das kreatürliche un das geistliche Leben Und
doch hat 6S, verglichen mit dem Vo Mittelalter her überliefterten Ver-
ständnis, wesentliche Einschränkungen erfahren. Was Menschenrecht
ıst, steht dem göttlichen gegenüber; MU auf seIiıne Berechtigung und
seinen Wert hin allezeit dem göttlichen EeSsSsecn, VvVon ihm her über-
prüft werden. Was diesem widerspricht, ıst ungültig und MU beseitigt
werden. In dieser ständigen kritischen Reduktion menschlicher Tradi-
+tonen und Gebräuche übt das göttliche Recht tortgesetzit eiıne be-
Ffreiende Wirkung CUS,.

2) Das göttliche Recht st+eht als überrechtliche und NUurTr t+heologisch
begründende Norm über allen rechtlichen Institutionen un Ordnungen
der Christenheit. Das In ıhr aufgezeichnete menschliche Recht gilt, weıl
und solange jener Norm entspricht. Das göttliche Recht ist seiınem
Wesen nach unveränderlich, das menschliche allen geschichtlichen
Wandlungen unterworten. Kirchliches Recht, das be]l seiıner Entstehung
menschlicher Ausdruck göttlichen Rechtes WOGT, kann ım Laufe der Zeıt
seine ursprüngliche Funktion verlieren der verfehlen. Fs verliert ann
uch seiıne Gültigkeift.
3) Das göttliche Recht manitestiert sich In der Christenheit einigen
wenigen, klar umrissenen und zählbaren Gegebenheiten: Am Vollzug
von Taufe und Abendmahl; der Verkündigung des Evangeliums, die

2 Der Zusammenhang der Stände und Berufe miıt dem göttlichen ec| ıst eın
hier nıcht behandelndes Sonderthema.
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mıt theologischer Konsequenz auch die des Gesetzes In sich einschließt.
Es bildet zugleich den Wirkgrund für das kirchliche Dienstamt, dem
Wortverkündigung und Sakramentsverwaltung autfgetragen SIN  d Was
mit alledem geschieht der geistliche Mittelpunkt also alles kirchlichen
Handelns ıst göttlichen Rechtes nıcht In den theologischen und litur-
gischen Formen, In denen e$S sich ausprägt, nıcht Iso In seinem So-Sein,
sondern In der Weise, WIe diese Prägungen und Formen dem In Wort
un Sakrament sich dokumentierenden Heilswillen Gottes entsprechen.
Jene Formen uch die wechselnden theologischen Denkformen sind
ständig der Kontrolle lener überrechtlichen Norm unterworten.

uch Im Bereich des natürlichen Lebens macht das göttliche Recht
einer Jganz bestimmten Stelle seiınen Anspruch geltend: In Fhe und
Familie und der darauf gegründeten obrigkeitlichen Ordnung. Die auf
die gegenseıtige Zuneigung der artner gegründete Fhe ıst göttlichen
Rechtes; ott hat sie als Institution, nıcht direkt Im FEinzelfalle ge-
stiftet, schützt und erhält sie, dadurch die menschliche Kreatur ım
Ablauf der Geschichte erhalten und dem endgültigen Heilszie]
zuführen. uch hier sind die rechtlichen Finzelheiten des Eheschlusses,
des Familien- und Eigentumsrechtes mannigtaltig un wechselbar; als
überrechtliche Norm überprüft das göttliche Recht sie lle unier dem
Gesichtspunkt der Ehrturcht vor dem gottesgeschaffenen kreatürlichen
Leben Dieser Kontrolle ıst uch der Staat (wir reden In diesem ZU-
sammenhang besser Vo der untier Gottes Anspruch stehenden Obrig-
el unterworfen, er MAg ott kennen und anerkennen der nıcht

In diesen Bereichen des geistlichen und natürlichen Lebens hat ott
seIn Recht offenbart. Die Instiıtutionen, In denen esS sich dokumentiert,
hat er begründet und ausgezeichnet durch eın bestimmtes Ma dats-
der Stifttungswort; sIe sind Stiftungen göttlichen Rechts. Die Bekennt-
nisschriften gebrauchen daher „göttliches Recht“ und „Mandat“ SYMN-
ONYyM. In dieser Gleichsetzung kommt ZU Ausdruck, dalß das göttliche
Recht als überrechtliche Norm sich In der Welt bestimmten Stellen
konkretisiert: die Predigt, die Sakramente, das ihnen dienende Amt,
Ehe, Familie, Staat können sich auf eın göttliches Mandat beruten.
Darın liegt eın Doppeltes beschlossen: Sie haben den Grund ihrer FxI-
STeNZz nicht In sich selbst, In innerweltlichen Zweckmäßigkeiten und
menschlichen Entschlüssen; ihr Ursprung llegt in Gottes Heilswillen,
der seinen Schöpferwillen als Voraussetzung hat Das göttliche Mandat
lener Institutionen hebt nıcht NUr ihren besonderen Ursprung hervor,
sondern bezeichnet auch ıhren Wirkungsauttrag. Sie sind OZU g -
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stiftet, Gottes Schöpfungs- und Heilswillen fortlaufend In der Welt
verwirklichen.

Damlit ıst das göttliche Recht als überrechtliche und überzeitliche
Norm eingebunden In die Zeit, In die Geschichte. FSs steht über ihr, aber
nıcht außerhalb VvVon ihr; es ıst kein Abstraktum, sondern eın Konkretum.
Gottes Recht ıst seIn dQUS der ewigen Welt stammendes, aber in der Zeıt
wirkendes Wort. FSs ıst eın schöpferisches und eın neuschöpferisches
Wort zugleich. Fs ruft die Generationen im ständigen Wechsel VvVon

Geburt und Tod INS Leben; spricht ihnen lenselts der Grenze vVon

Geburt und Tod das ewige L eben Fs o+ittet Instiıtutionen, die das
kreatürliche Leben schützen und das ewige vermitteln. Als schöpfe-
risches Mandatswort ruft die Welt INSs Leben Als neuschöpferisches
Stittungs- und Einsetzungswort begründet das Handeln der Kirche In
Wort und Sakrament und ıst zugleich das Vollzugswort, durch das die
ses Handeln seiıne Legitimation und seine Fffizienz empfängt.

Wo Gottes Befehl ist, da ıst er selbst, und WOS QUS seinem Befehl VvVer-
Martın Lutherkündigt ist, da tut er auch selbst.
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